
Änderung der Verfassung des Kantons Glarus
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS I A/1/1, Verfassung des Kantons Glarus vom 1. Mai 1988 (Stand 1. Janu-
ar 2020), wird wie folgt geändert:

Art.  22a (neu)

Klimaschutz
1 Kanton und Gemeinden setzen sich für die Begrenzung der Klimaverände-
rung und deren Auswirkungen ein. Sie leisten den erforderlichen Beitrag zur  
Erreichung der Klimaziele des Bundes und der für die Schweiz verbindlichen 
internationalen Abkommen.
2 Sie sorgen dafür, dass dazu geeignete Massnahmen umgesetzt  werden. 
Die Massnahmen zum Klimaschutz sind umwelt-, sozial- und wirtschaftsver-
träglich auszugestalten.
3 Sie setzen finanzielle Anreize zur Erreichung der Klimaziele.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.
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